
   
 
 
 
 

  
     

 
 
 

   

   

 
  

 
   

      
      

 
   

 
 
 

  
   

 
 
 

 
 

 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 29.11.2023 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 14.12.2023 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Auswertung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4a Abs. 3 i.V.m. 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanverfahren XXI-20 für das Gelände der 
Kleingartenanlage „Am Kienberg“ im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf 

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 28.11.2023 beschlossen, 
die BA-Vorlage Nr. 0585/VI der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Vorlage ist als Anlage beigefügt. 

Nadja Zivkovic Heike Wessoly 
Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung 

Anlage 



   
 

  
 
 

    

    

 

 
    

   
   

   
  

  

 

  

   

  
  

   
  

    

   
   

  

 

  

        
      

 

  

 

 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 13.11.2023 
Abteilung Stadtentwicklung 
Stellenzeichen: Stadt Stapl 306 Tel.: 030 9(0)293 5221 

Vorlage für das Bezirksamt 

- zur Beschlussfassung – 

Nr. 0585/VI 

A.	 Gegenstand der Vorlage: 

Auswertung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4a Abs. 3 i.V.m. 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanverfahren XXI-20 für das Gelände der 
Kleingartenanlage „Am Kienberg“ im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf 

B.	 Berichterstatterin: 

Bezirksstadträtin Frau Wessoly 

C.	 Beschlussfassung 

C.1	 Beschlussentwurf: 

Das Bezirksamt beschließt, der Auswertung der erneuten Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
zuzustimmen. Die Abteilung Stadtentwicklung wird mit der Durchführung der weiteren 
Verfahrensschritte beauftragt. 

C.2	 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Kenntnisnahme 
vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen. 

D.	 Begründung: 

siehe Anlage … 

E.	 Rechtsgrundlage: 

§§ 1 Abs. 7; 2 Abs. 3 sowie 4a Abs. 3 i. V. m. 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB, § 6 
Abs. 1 Satz 3 AGBauGB, §§ 15 sowie 36 Abs. 2 Buchstabe b, f und Abs. 3 
Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) 

F.	 Haushaltsmäßige Auswirkungen: 

Keine 



  

 

 

 

 

 
  

 
 

 
  

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen: 

keine 

Heike Wessoly 
Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung 

Anlage 



  
  
  
 

 
  

 
 

  
 

    
    

  
 

    
    

    
 

    
 

    
       

    
 

   
     

    
 

 
       

     
    

  
 

     
       

 
 

    
   

 
 

  
 
 
 

Anlage 1 
zur BA-Vorlage 
Nr. 0585/VI 

D. Begründung zur Auswertung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB 

Inhalt der Beteiligung 

Im Ergebnis der Auswertung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (BA-Beschluss Nr. 
0368/6 vom 07.03.2023) war eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
erforderlich. 

Städtebauliches Ziel der Planung ist die dauerhafte planungsrechtliche Sicherung der 
Kleingartenanlage (KGA) „Am Kienberg“ einschließlich der Sicherung des vorhandenen 
öffentlichen Kinderspielplatzes. Mit dem Bebauungsplan soll für die Öffentlichkeit insbesondere 
auch die ganzjährige Möglichkeit der Durchwegung der Anlage sichergestellt werden. Hierzu 
werden Gehrechte für die Allgemeinheit planungsrechtlich festgesetzt. 

Gegenstand der erneuten Beteiligung war die Aufnahme eines weiteren Gehrechts für die 
Allgemeinheit, um die Erreichbarkeit des durch den Bebauungsplan gesicherten öffentlichen 
Spielplatzes für die Allgemeinheit planungsrechtlich sicherzustellen. 

Die Änderung erfolgte durch ein Deckblatt. Da die Grundzüge der Planung betroffen waren, war 
eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. §§ 3 Abs. 
2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Der Bebauungsplanentwurf XXI-20 vom 06. August 2021 mit Deckblatt vom 15. Mai 2023 lag 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 05. Juni bis einschließlich 07. Juli 2023 erneut öffentlich 
aus. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt und in der Tagespresse vom 26. Mai 
2023. Darin wurde die Möglichkeit eingeräumt, in der genannten Frist Stellungnahmen zu den 
geänderten Planinhalten abzugeben. 

In der Presse erfolgte darüber hinaus der Hinweis, dass während des Auslegungszeitraumes jeweils 
donnerstags von 16 bis 18 Uhr die Unterlagen zusätzlich vor Ort in der Kleingartenanlage 
eingesehen werden können. 

Mit E-Mail vom 30.05.2023 wurden auch 24 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange um 
Stellungnahme zu den geänderten bzw. ergänzten Planinhalten gebeten. 

Während des Zeitraumes der Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte die Bereitstellung der 
Informationen im Internet. 



  

 
 

 
 

   
 

   
    

  
   

 
 

  
 

  
  

   
    

  
 
 
 
 

 
 

   
  

   
 
 

2 

Auswertung der Beteiligung 

1. Öffentlichkeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ging keine schriftliche Äußerung ein. 

Sechs Bürgerinnen und Bürger nahmen das Angebot wahr, sich vor Ort die Planung erläutern zu 
lassen. Grundsätzlich wurde im direkten Kontakt mit vielen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern 
durchgehend Zustimmung zur Planung geäußert und das Anliegen der planungsrechtlichen 
Sicherung der Kleingartenanlage unterstrichen. 

2. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Von Trägern bzw. Behörden gingen 16 Stellungnahmen ein. 15 Behörden stimmten der Planung
 
ohne weitere Hinweise bzw. Anregungen zu.
 
Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Abt. IC, Immissionsschutz /
 
Lärmminderungsplanung, gab lediglich einen redaktionellen Hinweis in Bezug auf die Anwendung
 
der Orientierungswerte für Kleingärten nach DIN 18005-1. 


Fazit
 

Im Ergebnis der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sind keine weiteren 
Planänderungen erforderlich. Der Begründungstext wird ergänzt. Somit liegen die Voraussetzungen 
zur Festsetzung des Bebauungsplanes XXI-20 vor. 



 

 

 
 

  
  
  
 
 

  
 

    
 

    
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

  
 

 
  

 
  

  

 
 

    
    
    
    

Anlage 2 
zur BA-Vorlage 
Nr. 0585/VI 

Bebauungsplan XXI-20 "Kleingartenanlage ‚Am Kienberg‘“ 

Abwägung zur erneuten Beteiligung der Behörden nach § 4a Abs. 3 BauGB 

für das Gelände der Kleingartenanlage „Am Kienberg“ im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf 

Die Stellungnahmen mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung sind im Folgenden aufgeführt: 

lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

1. Senatsverwaltung für Finanzen Berlin 
Abteilung I - Vermögen und Beteiligungen 
G 1 

04.07.2023 

Gegen den o. g. B-Plan bestehen im Grundsatz keine Be
denken. 

Die Stellungnahme wurde mit unserer Haushaltsabteilung 
abgestimmt. 

Kenntnisnahme. 

2. Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt 
Wasserbehörde 
II D 44 
07.06.2023 

Gegen das Ziel der planungsrechtlichen Sicherung einer 
Kleingartenanlage bestehen weiterhin keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

3. Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt 
Verkehrsbehörde 
IV B 24 

29.06.2023 

Der genannte Bebauungsplan berührt keine Belange nach 
§ 7 AGBauGB, es gibt aus verkehrsplanerischer und stra
ßenverkehrsbehördlicher Sicht keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

4. Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt 
Abteilung V - Tiefbau 
V A E 22| 

06.07.2023 

V D 22, Bereich Brücken/Ingenieurbau 

07.06.2023 

Es wurde folgende Fachbereiche der Abteilung V, Tiefbau, 
beteiligt und um Stellungnahme gebeten: 

V A E; 
V B A;  V B B; V B C;  V B E;  V B F; 
V C A;   V C B;   V C C; V C D;   V C E; 
V D;   V E;  

Von den Fachbereichen V D und VE gab es einen allge
meinen Hinweis. 
Der Fachbereich V C E gab keine Stellungnahme ab. 

Für den Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Inge
nieurbauwerke des Landes Berlin nach AZG i.V.m. ZustKat 
AZG Nr. 10 Abs. 6 wird Fehlmeldung abgegeben. 
Allgemeiner Hinweis: 
Besteht der Bedarf an einem neuen Ingenieurbauwerk 
(z.B. Brückenbauwerke, Stützbauwerke ab 1,50 m, Lärm
schutzwände ab 2,00 m) im öffentlichen Straßenland oder 
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und soll die Un
terhaltungslast künftig an den Straßenbaulastträger für In
genieurbauwerke öffentlicher Verkehrsflächen fallen, wird 

Kenntnisnahme/Berücksichtigung. 
Der Hinweis wird an die Fachabteilung 
weitergegeben. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

V E 01 
Kampfmittel 

13.06.2023 

dieser Bedarf an SenMVKU, Abteilung V – Tiefbau gerich
tet und hier nach Maßgabe der Kapazitäten die Baumaß
nahme in eigener Zuständigkeit geplant, zur Ausführung 
nach Berliner Straßengesetz freigegeben und umgesetzt. 
Im Ausnahmefall können für untergeordnete Bauwerke 
Aufgaben an Dritte als Realisierungsträger übertragen 
werden. Dafür muss eine projektbezogene Einzelfallrege
lung im Rahmen einer Durchführungsvereinbarung zwi
schen Realisierungsträger und Straßenbaulastträger ge
troffen werden. Darin sind die Verantwortlichkeiten der 
Beteiligten eindeutig zu regeln, wie bspw. die Planung, 
Planfreigabe, Ausführung und die Beteiligung bis zur 
Übergabe zu erfolgen hat. 

Kampfmittel: Es wird darauf hingewiesen, dass die für 
Kampfmittel zuständige Ordnungsbehörde keine Kampf
mittelfreiheitsbescheinigung erteilt. 
Gegen die Planungen bestehen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

5. Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt, 
Abt. IC 
Immissionsschutz/Lärmminderungsplanung 
39-10-23 

28.06.2023 

Die Stellungnahme stützt sich auf die gesetzlichen Grund
lagen der §§ 47 ff. BImSchG, Luftreinhaltepläne und 
Lärmminderungsplanung. 

Luftreinhaltepläne: keine Hinweise. 

Lärmminderungsplanung: 
Im Berliner Leitfaden Lärmschutz in der verbindlichen 
Bauleitplanung von 2017 wird darauf hingewiesen, dass 
sich die Orientierungswerte für Kleingärten nach der DIN 

Berücksichtigung. 
Die Passage im Begründungstext wird 
entsprechend korrigiert. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

18005-1 für Kleingartenanlagen an 55 dB(A) tags und 55 
dB(A) nachts orientieren. 

Bei Verkehrslärm scheint es in entsprechenden Lagen an
gemessen, für KGA in der Abwägung einen Beurteilungs
pegel von 60 dB(A) als vertretbar anzusehen. Unbescha
det dessen sind auf wesentlichen Teilen der Flächen ≤ 58 
dB(A) anzustreben, um dem Ruhebedürfnis von Nutzen
den, insbesondere Erholungssuchenden, Rechnung zu tra
gen. Was im vorliegenden Bebauungsplan gegeben ist. 

Hinweis zur Korrektur S. 17 der Begründung: 
KGA sind im Anwendungsbereich der 16. BImSchV ge
genüber Verkehrslärm schutzbedürftig und in ihrem 
Schutzanspruch den Mischgebieten gleichgestellt. Der 
entsprechende ImmissionsGrenzwert tags beträgt 64 
dB(A). Die Betrachtung erfolgt jedoch, wie bereits oben 
dargelegt und wie auch in der Begründung beschrieben, 
nach der DIN 18005-1.  
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

6. Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
IB Koop 8 

26.06.2023 

Flächennutzungsplan und Stadtentwicklungspläne: 

Es ist hierzu nichts vorzutragen. 

Kenntnisnahme. 

7. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen 
Wohnbauleitstelle 

12.06.2023 

Die Belange der Wohnungsbauleitstelle beim B-Planver
fahren XXI-20 sind nicht berührt. Da innerhalb des Gel
tungsbereichs keine Wohnnutzung vorgesehen ist, findet 
das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 
keine Anwendung. 

Kenntnisnahme. 

8. Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

GL5.17-4616-010-0729/2017 

22.06.2023 

Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung 
angepasst. Die in der Begründung zum Bebauungsplan in 
der Fassung vom Mai 2023 angezeigte Änderung des Be
bauungsplanes besitzt keine landesplanerische Relevanz, 
wird aber gleichwohl zur Kenntnis genommen. Die Stel
lungnahme im Rahmen der TÖB vom 03.07.2020 gilt 
nach wie vor. 
Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsab
sicht 
• Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 
15.12.2007, GVBl. S. 629) 
• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin - Bran
denburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. S. 294) 
• Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 05.01.2015 (ABl. S. 31), 
zuletzt geändert am 06.12.2022 (ABl. S. 3754) 

Kenntnisnahme. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Hinweise: 
• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die 
zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht wesentlich 
geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechts
vorschriften bleiben von dieser Mitteilung unberührt. 

• Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag 
zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleitplänen in 
digitaler Form durchzuführen; Mitteilungen / Bekanntma
chungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie 
Satzungen nach § 34 Abs. 4 Ziff. 1-3 BauGB oder die Ein
stellung von Verfahren (vgl. Artikel 20 des Landespla
nungsvertrages) vorzugsweise in digitaler Form als pdf-Da
tei per E-Mail zu übersenden; dafür ausschließlich unser 
Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-branden
burg.de. 
• Information für den Fall der Erhebung personenbezoge-
ner Daten siehe folgenden Link: https://gl.berlin-branden
burg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf. 

9. Landesdenkmalamt Berlin 
LDA 2 

20.06.2023 

Durch die Planänderung werden keine Belange der Bau
denkmalpflege berührt. Wie bereits erwähnt befindet sich 
der Planbereich innerhalb eines archäologischen Ver
dachtsgebietes. Baulich bedingte und sonstige größere 
Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der archäologischen 
Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamtes 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan enthält einen ent
sprechenden Hinweis. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

abzustimmen. Darüber hinaus gilt bei zufällig auftreten
den Bodenfunden die Anzeigepflicht nach § 3 Abs. 1 
DSchGBln vom 24. April 1995 i.d.g.F. und die Abgabe
pflicht nach § 3 Abs. 2 DSchGBln. 

10. IT-Dienstleistungszentrum 
KD 5 Fi 

13.06.2023 

Angrenzend zum Geltungsbereich befinden sich keine Ka
belkanalanlagen des ITDZ. Die Belange des ITDZ sind 
somit nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

11. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
45-60-00/VII-0826-23 BBP 

04.07.2023 

Keine Einwände. Verteidigungsbelange werden nicht be
einträchtigt. 

Kenntnisnahme. 

12. Berliner 
Wasserbetriebe 

PB-B/Pa 

20.06.2023 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung haben die Berliner 
Wasserbetriebe (BWB) zum o. g. Bebauungsplanentwurf 
mit Schreiben PB-N/M/Pa vom 06.12.2017, 09.07.2020 
und 25.10.2021 Stellungnahmen abgegeben. Diese ha
ben auch weiterhin Bestand. 

Kenntnisnahme. 
Der Begründungstext enthält einen ent
sprechenden Hinweis. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

In den Stellungnahmen wurden Bestandspläne übergeben 
sowie Aussagen zu den leitungsrechtlich gesicherten An
lagen der BWB und den technischen Vorschriften zum 
Schutz der Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen getä
tigt. 

13. NBB 
2023-35_P 

06.06.2023 

Die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft Berlin-
Brandenburg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB genannt) 
beauftragt, Auskunftsersuchen zu bearbeiten und handelt 
namens und in Vollmacht der NBB. 
Die NBB handelt im Rahmen der ihr übertragenen Netzbe
treiberverantwortung auch namens und im Auftrag der GA
SAG AG, der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH, der 
Stadtwerke Bad Belzig GmbH, der Gasversorgung Zehde
nick GmbH, der SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung 
und Energiedienstleistung mbH, der NGK Netzgesellschaft 
Kyritz GmbH, der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf 
(NHN) Gas mbH & Co.KG, der Rathenower Netz GmbH, 
der Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH (NGHGas), 
der Stadtwerke Forst GmbH und der Netzgesellschaft Forst 
(Lausitz) mbH & Co. KG. 
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen Angaben 
und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe 
unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet wer
den. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen 
nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf dem 
kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund 
von Erdbewegungen, auf die die NBB keinen Einfluss hat, 

Kenntnisnahme. 
Der Begründungstext enthält einen ent
sprechenden Hinweis. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. Die genaue 
Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall 
durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, 
Querschläge, Suchschlitze, Handschachtungen usw.) fest
zustellen. 
Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz 
von Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu ar
beiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Be
stand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist 
darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das 
Antwortschreiben mit aktuellen farbigen Planunterlagen 
vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in 
Farbe auszugeben. 
Bitte prüfen Sie nach Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit. 
Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Be
reich und nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gege
benenfalls noch mit Anlagen anderer Versorgungsunter
nehmen und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen wei
tere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme 
von Maßen durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist 
nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen 
nicht oder nur unvollständig enthalten. 
Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich 
durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in An
lehnung an die DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus not
wendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen 
sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzu
setzen. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verän
dert werden oder der Arbeitsraum den dargestellten räum
lichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Er
teilung einer Auskunft der NBB vorzulegen. 

14. Stromnetz Berlin GmbH 
TTA-KI 

03.07.2023 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Mittelspan
nungs- und Niederspannungsanlagen sowie die Netzsta
tion N55730 der Stromnetz Berlin GmbH. Im öffentlichen 
Straßenland befinden sich außerdem diverse 10kV-,1kV
und Fernmeldekabel. Einen Plan mit den vorhandenen 
Anlagen wurde beiliegend übersandt. 

Kenntnisnahme. 

Für die geplante Bebauung sind keine Kabelumlegungs
arbeiten notwendig. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versor
gung möglicher Kunden nach der Bebauung können wir 
zurzeit keine Aussage treffen. 

Unsere Stellungnahme vom 08.10.2021 sowie die Ihnen 
übergebenen Planunterlagen im Rahmen der TÖB sind 
weiterhin verbindlich. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 
Die Stellungnahme vom 08.10.2021 mit 
den Informationen zum Leitungsbestand 
sowie den Planungen der Stromnetz Ber
lin GmbH sind in die Begründung zum Be
bauungsplan eingeflossen. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde/TöB 
Datum 

Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Die beigefügte „Richtlinie zum Schutz von 1 – 110kV Ka
belanlagen“, die „Richtlinie zum Schutz von Freileitungs
anlagen 110 kV“, die „Richtlinie zum Schutz von Anlagen 
der Öffentlichen Beleuchtung des Landes Berlin“ sind ge
nau zu beachten. 

Kenntnisnahme. 

15. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 

31.05.2023 

Gegen die im Bebauungsplan festgelegten Erläuterungen 
und Darstellungen bestehen aus Sicht der Berliner Ver
kehrsbetriebe vom Grundsatz her keine Bedenken. 
Von den BVB wahrzunehmende öffentliche Belange wer
den durch den Bebauungsplan nicht berührt. 
Aus Sicht der Angebotsplanung ergehen keine Hinweise 
zu vorliegendem B-Planentwurf. 

Kenntnisnahme. 

16. Vattenfall Wärme Berlin AG 

TB-GPC 
05.07.2023 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich 
keine Fernwärmeanlagen der Vattenfall Wärme Berlin 
AG. Die Vattenfall Wärme Berlin AG hat großes Interesse, 
das Bebauungsplangebiet mit umweltfreundlicher Wärme 
zu versorgen. 

Für Fragen zur Fernwärmeversorgung im Planungsbereich 
steht Investoren unser Bereich Kundenbetreuung, Herr Eg
gert unter der Rufnummer 030 267 14827, Mobil unter 
+4915256883048 oder per E-Mail (ralph.eggert@vatten
fall.de) gern zur Verfügung. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 
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Anlage 3 zur BA-Vorlage Nr. 0585/VI 
Übersichtskarte 1:10.000 Bebauungsplan XXI-20 

für das Gelände der Kleingartenanlage „Am Kienberg“ 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 
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VI ...............................................Im Auftrag 
Amtsleiter 

303 Vervielfältigungen sind nicht erlaubt. 
Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

0 2010 
Originalmaßstab 1 : 2 000 

100 200 m 
Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000 

Stand: Juni 2021 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis. 

Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
............................................. 

Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen 

Die Verordnung ist am   im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.  verkündet worden. 
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